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Amtlicher Teil

Bekanntmachungen des Landrats

Oelsz den 13. August 1927.

Straßensperrung in Juliusburg aufgehoben.
Die mit Kreisblattverfügung vom 27. Juli 1927 —- S. 131

——- angeordnet-e Sperre der Bresslauer Straße in Juliusburg
wird mit dem 17. d. M. aufgehoben.

Oels, den 12. August 1927.

Hasndfeuerlöfcher.
Die Ortsbehördcu des Kreises erinnere ich nochmals an die

Erledigung meiner Rundversügunig vom 7. Januar 1927 —-
L. I. 7028 —- betr. Beschasfnngvon Handfeuerlöschern. Bericht
erwarte ich nunmehr bestimmt bis zum 25. August 1927.

L. 1.04.

L. I. 7028/26.

 

L. 1.247. Oels, den 12. August 192-7.

Bestellung eines Fleischbeschauser-Stellvert«reters.
Der Stelleujbesitzer Fritz Zi e ge rt in Raake ist zum Fleisch-

beschauer-Sstsellvertreter für die Fleisck)·befchaubezirke Boshrau und
Raake an Stelle der bisherigen Vertreter bestellt worden.

K. I. 421.1. Oels, den 16. August 1927.

- __ Bestätigt
der Arbeiter Franz Pelka in Ostrowine zum Nachtwächter
der Gemeinde Ostrowi«ne. .

Der Vorsitzende des Kreisausfchusses.
» J. B.,:«Rojahn.

L. I. 2840. O e ls, den 12. August 192-7.

Einziehung undAbführung derstaatlichen Grund-vermögens-
steuer und Hauszinsfteuer.

Trotz verschiedener Rundverfügungen und wiederholter Hin-
weis-e auf die bei der Einziehung und Ablieferung der Staats-
fteuern zu beachtenden Bestimmungen ist festgestellt worden-, daß
bStecrkrkrhebestellen vielfach noch immer nichit diese Bestimmung-en
ea ten.

ch bringe daher den Orts-behörden mein-e Rundverfügung
vom 27. 2. 1926 —— L. I. 651 ——-— betr. Einziehunsg und Ab-
führung von· Stseuerbeträgen in Erinnerung und erwarte ge-
naueste Beachtung Auf den Schlußsatz der genannten Rund-
verfügung mache ich besonders aufmerksam-

Ferne-r weise ich auf den Runderlaß des Herrn Finanz-
ministers vom 2(). 12. 1926 —- II011776 K. V. 2. 9100 —-  

Sonderabdruck aus dem Finanzministerialbslatt 1926 —— hin, der
den Orts-behörden direkt zugegangen ist, und ersusche danach zu
verfahren. -

B r e slan, den 9. Juli 1927.

Polizeiverordnung über die Ausübung des Schießsportes.
Auf Grund der §§ 137/139/140 des Gesetzes über die allge-

meine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Gefetzfamml. S.
195), des § 10 Teil II Titel 17 des Allgemeinen Landrechts,
§§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über Polizeiverwaltung vom
1. März 1850 (Gesetzsamml.«S. 265) sowie der Verordnung
über Vermögens-strafen und -bußen vom 6. Februar 1924 (R.
G. Bl. S. 44) wird zur Regelung des Schießsportes für den
Umfang der Provinz Niederschlesien mit Zustimmung des
Provinzialrates folgendes verordnet: . _ » «

§ 1. " ' « "
Der Schießsport darf nur auf Schießständen ausgeübt wer-

den, deren Anlage von der Ortspolizeibehörde genehmigt und
von ihr abgenommen ist.

Die Unternehmer der Errichtung von Schießftänden sind
verpflichtet, der Ortspolizeibehörde die notwendigen Unter-
lagen einzureichen. - —
Die Ortspolizeibehörde erteilt Vescheinigungen über die Ge-

nehmigung und über die ordnungsmäßige Abnahme. Jn der
Bescheinigung über die Genehmigung find die einzelnen Aus-
laaen, insbesondere auch hinsichtlich der zu vertwendenxdeni Was--

L-

fen und Munition aufzunehmen-

Der Schießfport darf nur mit den für den einzelnen Schieß-
stand von der Ortspolizeibehörde zugelassenen Waffen und der
zugelassenen Munition ausgeübt werden. « « «

Auf den Schießftänden dürfen- Waffen und Munition, die
nach der Verordnung über Waffenbefitz vom 13. Januar 1919
(R. G. Bl. S. 31, 122) und den dazu erlassenen Ausführungs-
beftimmungeu verboten sind, nicht benutzt werden.

§ 3- « » ·
Jedes Schießen hat unter der Leitung einer Auffichtsperson

stattzufinden, die für« die Beachtung aller erforderlichen Bor-
sichtsmaßregeln verantwortlich ist. Die Auffichtsperson oder
mehrere Aufsichtsperfonen sind ein für allemal oder für den
Einzelfall von demjenigen, dem das Verfügungsrecht über den
Schießftand zusteht, der Ortspolizeibehörde namhaft zumachen
Die Ortspolizeibehörde ist berechtigt,«sie wegen Unzuverlässi .-
keit abzulehnen Sie hat auch das Recht, eine erteilte Genes-
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migung aus dem gleichen Grunde zurückzunehmen. Die als
Aufsichtsperfon der Ortspolizeibehörde benannte Person darf
das Schießen erst dann leiten, wenn ihre Anerkennung durch
die Ortspolizeibehörde schriftlich erfolgt ist.

§ 4.
Jugendlichen unter 17 Jahren ist die Ausübung des Schieß-

sportes verboten. Sie sind vom Schießen auszuschließen

§ 5.
Waffen, die im Besitz eines Vereins stehen, müssen auf oder

nahe bei dem Schießstand sicher aufbewahrt werden. Die Ver-
einsvorstände sind für die Verwahrung und für jede miß-
bräuchliche Verwendung der Waffen verantwortlich.

Der Aufbewahrungsort ist der Ortspolizeibehörde anzuzei-
gen. Die Ortspolizeibehörde ist berechtigt, einen anderen Auf-
bewahrungsort zu fordern, falls der vom Vereinsvorstand an-
gezeigte nicht zuverläsfig erscheint.

Waffen dürfen zum und vom Schießstande nur verpackt und
getrennt von der Munition befördert werden.

§ 6.
Der Ortspolizeibehörde und ihrem Beauftragten ist jeder-

zeit ungehindert Zutritt zu den Schießständen, zu den Schieß-
veranstaltungen und zu dem Aufbewahrungsort der einem
Verein gehörigen Waffen zu gewähren.

Schießsportvereinigungen und gewerbsmäßige Unterneh-
mer von Schieszsportveranstaltungen haben der Ortspolizeibe-
hörde von dem geplanten Schießen vorher Anzeige zu erstatten.

§ 7.
Soweit Schießstände bisher benutzt worden find, ist ihre

nachträgliche Genehmigung nach § 1 binnen 14 Tagen nach
dem Inkrafttreten dieser Polizeiverordnung bei der Orts-
polizeibehörde nachzusuchen.

Unberührt bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über An-
fertigung, Vertrieb, Besitz und Führen von Waffen und Mu-
nition. § 9

Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden
mit Geldstrafe bis zu 150 RM. oder mit Haft bestraft, sofern
nicht nach den anderen Gesetzen oder Verordnungen eine höhere
Strafe verwirlt ist. § 10

« Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröf-
fentlichung in Kraft. (0. P. I. A. 2797).

Der Oberpriifident der Provinz Niederschlesien.

L. I. 2854. Oels, den 17. August 1927.

Veröffentlicht!

- Die Ortsbehörsden ersuche ich um übliche Bebasnntmachung

Merlblatt sur den Eintritt in das Heer.

Zeitpunkt der Einftellnng
Iederzeitz in der Hauptsache am 1. 4. und 1. 10. jedes

Jahres. Meldung jederzeit, zweckmäßig mehrere Monate vor
1. 4 und 1. 10. am

er.
Vollendete-s 17. bis vollendetes 21. Jahr« bevorzugt 19- und

20jährige Freiwillige. _ _
Bedingungen

Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit, 1«2jäshvigie Dienst-
verpflsichtu«ng, nach militärärztlichem Urteil tauglich, unbe-
—cholten, mindestens 1,65 Meter groß, unverheiratiet. Größere
reiwillige werden - bevorzugt.
Brillensträger werden nur eingestellt, wenn der Bedarf sonst

ni gedeckt werden kann. Diese Voraussetzung trifft zur Zeit
i t U.

Dsfe Zäjhne müssen vor der Einstellung instandgsesetzt fein.
Trä er kuntlichen Zahnerfatzes werden nicht einge tell«t.

strafte Freiwillige werden in der Regel ni- t angenom-
men.

—Fteiwillige, die den Bedingungen nicht entsprechen, werden
nicht berücksichtigt

„abfließen.

« Man meldet sich bei dem Truppenteil, bei dem man zu
dienen wüns t.

Die Stan orte der Stäbe der Truppenteile sind:  

1. ansanterie-Regimenst Königsberg i. Pr.
2. „ Allenstein
3. „ D-euts·ch-Evlau
4. „ Koslberg
5. « Stettin
6. » Lübeck
7. » Schsweidnitz
8. ,, Frankfurt a. O.
9. „ Zotsdam

10. ,, « resden
11. „ Leipzig-

12. „ Halberftadt
13. „ Ludwigstburg
14. „ Konstanz
15. « Kassel
16. „ Oldensburg
17. » Braunfchwseig
18. ,, Paderborn
19. » München
20. „ R«egenssburgi
21. „ Nürnberg
1. Reiter-Regiment Tilsit
2. „ A·lleniftein
3. „ Ratheniow
4. „ otsdam
5. « tolp
6. « Pasewalk
7. „ Breslau
8. « Oels
9. „ Zürstenwalde

10. ,, ülliichau
11. „ Neustadt OS.
12. „ Dresden
13. „ Hannover
14. « Ludwigslust
15. „ Paderborn
16. „ Erfurt
17 . ,, Bamberg-
18. Stuttgart-Can-nstatt
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I Fahr-Abteilung Köni
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Die Standort-e
Divifisonen sind:

1. Division Königsberg
Stettin
Berlin

II

II

2.
3.

. Artillerie-Regimenst Königs-berg«

. Schwerisn
Frankfurt a. O.
Dresden
Fulda
Minden
Nürnberg

Köni berg
Stetttgrf

strin
Magdeburg
Ulm
M«iÜben

München
Königsbergi
Stettin
otsdam
esdens

Smttgart-Cannfmtt
Hannover
München

Köniigsbergk «- - i61 » .
ettin

Berlin-Lankwsitz
Dresden-
Sstutt ri-Cannstatt
Mün- ter
München
gsbevg
mm

Berlin-Lan!witz
Dresden
Ludwigsburg
Hannover

, München
der Ståbe der Dsivisiosnen und -Kadall’erie-
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4. Division Dresden
5. „ Stutt rt
6. „ iDiünfgtgr i. W.
7. ,, München
1. Kavallerie-Division Frankfurt a. O.
2«. » Breslau
3 Weimar

Wer den Standort eines Bataillons (Abt.) oder einer Kom-
pagnie (Gssk. Batt) kennt, kann sichs auch dort melden.

Die Sanitätsabteilungen stellen Mannschaften nicht selbst
ein, sonder-n übernehmen solche von anderen Truppenteilen nach
mehrjähriger Dienstzeit und abigelegter Prüfung.

Eisenbahntruppen, Fliegertruppensp Kadettenanstalten, Un-
teroffizierschulen und Unteroffiziervorschulen gibt es nicht mehr.

Die Trusppen sind in der Ausnahme der Freiwilligen selb-
ständig. Meldunsgen bei höheren Dienststellen sind zwecklos», da
nur bei den Truppen bekannt ist, ob Stellen frei sind und welche
Berussarten gebraucht werden-.

Durch den Versailler Vertrag ist die Einstellungsmsöglichkeit
beschränkt. Die Meldungen übersteigen den Bedarf um ein
Vielfaches Es können daher nicht alle Gesuche berücksichtit
werden-, so daß es nicht zu vermeiden ist, daß auch zahlreiche
Freiwillige abgewiesen werden müssen, die an sich den Bedin-
gungen voll entsprechen.

Ausweispapiere.
Geburtszeugnis; polizeiliches Führungszeugnis oder Leu-

mundszeugnis mit polizeilich sgestempeltem Lichtbild; Zengnisse
der Arbeitgeber seit Verlassen der Schule; von Schülern das
letzte Schulzeuguis, ferner Sschulentlassuugszieugnisse von Fort-
bildungsschuslen

Freiwilliigse unter 21 Jahren müssen daneben die amtlich
beglaubigte Einwilligung des gesetzlichen Vertreters (Vater oder
Vormund) zum 12«jährigen Dienst im- Heer beibringen.

Die polizeilichen Zeugtnisse müssen sich dar-über aussprechen-:
a.) ob und welche Strafen vorliegen;
b) ob gegen den Bewerber eine Untersuchung schwebt;
c) ob Umstände bekannt sind, die Zweifel an der geistigen

IHsszkuccgeclzgtrchgrgsfähigkeit begründen (z. B. Freisprusch aus § 51
‚t '.. . '

d) ob der Bewerber einer Hilfsschule angehört hat oder Für-
sorge- und Ziwangszögling gewesen ist;

e) ß er nicht euxtmündigt oder unter vorläufige Vormund-
schaft gestellt ist;

f) ob der Freiwilliige ledig oder verheiratet ist;
g) daß er noch nicht im Heer oder in der Marine gedient hat;
h) daß der Freiwilliges sich nicht in perfassungsfeinsdlichem

Sinne betätigt hat«
» Dienstlau an. »

Ernst-ellung eröolgt als Schütze usw. Ausrücken findet nach
Maßgabe der Fä igskeiten und freier Stellen statt.

Die Freiwilligen können nach 2 Jahren zum Osberschsützem
Osberreiter usw. ernannt und nach mindestens 4jähriger Dienst-
zeit zum Gefreiten und nach mindestens 6jähriger Dienstzeit
zum Osbergesreiten befördert werden.

Nach einer Dienstzeit von 3 Jahren können sich die Frei-
willi en einer Prüfung zum Unteroffizier unterziehen-. Wer sie
beste t, wird zum Unterofzizieranwärter ernannt und kann frü-
hestens nach 3% Dienstja ren zum Gefreiten befördert werden.
Wenn Stellen frei sind, kann der Unteroffizieranwärter dann
nach 4jähriger Gesamtdienstzeit zum Unteroffizier, nach 2-jäxly
reger Dienstzeit als Unteroffizier zum Unter«feldwebel, nach
41ahtreiger Dienstzeit als Unteroffizier zum Feldwebel befördert
wer n.

Wer Oberfeldwebel werden will, muß neben der Unter-
offizierprüfung eine besondere Prüfung ablegen. Wer sie be-
gebt, kann nach 3jähriger Dienstzeit als Unteroffizier zum Ober-
-el.dwsebel befördert werden.

Wer die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten nachweist-, kann
sich zur Ossizierslaufbahn melden. Vorbedingung- für den« Of-
fizierberuf ist eine besondere allgemeine Bildung und die Fähig-
keit, sie zu ergänzen Als Nachweis hierfür gilt das Abgangs-
reifezseugnis einer neunklassigens höheren Lehranstalt (A-bitu-
rientenexamen). Dieses Zeugnis kann durch das Abschlußzeug-
nis eine-s Lehrerseminars bzw.. einer Technischen Fachschusle
(Ma.schinenbauschusle) nicht ersetzt werden« Junge Leute, die
das genannte Zeugnis nicht besitzen, müssen vor ihrer Zulassung
zur eigentlichen fsiziersanwarterlaufbagn im Heer erst- den
Nachweis seiner entsprechenden Bildung urch Ablegusng allge-
mein-wissenschaftlicher Prüfungen erbringen, unb war haben
Freiwillsige mit Primareife am Schlusse des ersten usbildusngs

 

jahres eine wissenschaftliche Nachprüfung abzulegen, alle übrigen
nach Vollendung des 2. Dienstjahres eine Verprüfusng nach
Vollendung des 3. Dienstjahres eine Nachprüfung Dies-e Nach-
rüfung kommt den Anforderungen der Reifeprüfung gleich.
·s wird nur« bei ernstestem Strebens und eisernem Feiße ge-

lingen, neben den Anforderungen des Dienstes sich gründlich
auf die wissenschaftliche Prüfung vorzubereiten

Für die Heeresbeamtern (Einheit-) Laufbahn (Verwaltungs-
lausbah«n) kommen nur Freiwillige mit abgeschlossener oder er-
höhter Allgemeinbildung (Abitur, Primareife), für die techni-
schen Heeressbeamtenlaufbahnen des ge obenen mittleren Dien-
stes nur solche mit erhöhter Allgemeinbildung (O«bersekunda·
reise) und mit abgeschlossen-er technischer Vorbildung (Reifezeu-g-
nis einer staatlich anerkannten Fachschule) in Betracht.

Wer eine dieser Lau bahnen einschlagen will, erkundigt sich
zweckmäßig bei einem ruppenteil, einer Heeresverwaltungs
dienststelle oder beim Reichswehrministerium nach den Zulas-
sungsbedingungen

Für den höheren Verwaltungsdienst ist dass- Reifezeugnis
für Hochschulen uud ein mehrjähriges Hochschulstudium erfor-
derlich.

Gebührnisfe.
b Die Soldaten- sind in das Reichssbeamtenbesoldungsgesetz ein-
e o-gen-.
zSie werden besoldet:

als Schütze usw. nach Gruppe I,
als Gefreiter und Oibergefreiter nach Gruppe II,
als Unteroffizier und Unterfeldwebel nach Gruppe III,
als Feldwebel nach Gruppe IV,
als Oberfeldwebel nach Gruppe V.

Daneben werden freie Bekleidunig, freie ärztliche Behand-
lung, freie Krankenhauspfleige sowie freie Heil- und Kurmittel
nach Maßgabe der Bestimmungen gewährt.

Unterkunft und Verpflegung wer-den vom Staat gewährt;
Für sie wird ein Abzug von der Besoldung gemacht.

« Das Mindesteinkommen eines Leutnants ist- das der Befol-
dungesgruppe V. Für feine Bekleidung und Ausrüstung hat er"
aus eigenen Mitteln zu sorgen. -

Die Familienmitglieder verheirateter Soldat-en haben- in
Krankheitsfällen Anspruch auf freie militärärztliche Behandlung

. Vorbereitung für den bürgerlichen Beruf.
Während der Dienstzeit erhalten Unteroffiziere und Mann-

sschaften eine weitere Schulausbildung und eine sachliche Son-
deraussbildung., die ihnen »den späteren Uebertritt in den Be-
amtenberuf oder einen gewerblichen Beruf erleichtert. _ ..

Bei der Jnfanterie, Kavallerie, Artillerie undder Fahr-
trusppe findet eine Vorbereitung auf die Beamtenlausibahn und
zum Teil auch auf den Beruf als Kaufmann oder Landwirt
statt. Durch Abkommandierung auf eine Heereshandwerker-
schule kann auch eine Ausbildung zu einem der gebräuchlich ten
Handwerke bis zur Meister-prüfung erfolgen. Bei den terri-
schen Truppen wird abweichend hiervon nur die Möglichkeit
geboten, eine Ausbildung als Handwerker, wie auf den Heeres-
handwerkersch.ulen, eine Ausbildung für freie technische Berufe
und eine solche für technische Beamte zu erlangen. Es empfiehlt
sich, daß der Freiwillige sich vorher erkundigt, welche Möglich-
keiten sichs zur Vorbildung für den späteren Beruf bei dem
Truppenteils seiner Wahl bieten.

Die aus der Landwirtschaft kommenden Soldaten können
sich in landwirtschaftlichen Schulen, denen bäuerliche Betriebe
angegiliedert sind, weiterbilden. Wer sich als selbständiger
Landwirt asukaufen will, kann zur Beschaffung von Darlehen
von der Reichsbürgschast Gebrauch machen. Zur Ansiedlung
werden niedrig verzinsliche Kredite gewährt (siehe auch unter
,,Versiorg.uugs«)s.

Urlaub.
Jeder Soldat erhält während der er- ten 2 Dienstjahre jähr-

lich 14 Tage Etrhoslungssurlaub, vom . Jahre ab 21 Tage.
Daneben wird Sosnderurlaub
a) zsu S«portzweckeus,
b) m dringenden Familieuangelegenheiten und
c) an den Festtagen

gewährt.
Wohlfahrtseinrichtungen

In Kameradschaftsheimen, Lesezimmern und Büchereien ist
Gelegenheit geboten-, die dienstfreie Zeit in zwang-leiser Wei e
zu verbringen

Versorgu.ng.
Usnterosfiziere und Mann-schaften, die nach Ablauf ihrer

Isjährigen Dienstverpslichtung, sowie solche, die herber, aber
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nach einer Dienstzeit von mindestens vier Jahren wegen Dienst-
unfähigkeit entlassen werden, haben Anspruch auf:
«1..Uebergan-g.sgebührnisse, deren Dauer usnd Höh-e

von der Länge der Dienstzeit und dem zuletzt ustehenden
ruhegiehaltsfähigen Diensteinkoimmen abhängig ist,

..ein-en Zivildieiistscheiii zur Erlangung einer Be-
amten- oder Angestelltenstelle

. eine Zulage zu den Uebergangsgebü hrnis-
s e n, wenn der Zivildisensstsichein nicht erteilt wordent ist,

.Kinders-, Frauen- und Teiierunsgszuschsläge
. zu den Uebergangsgebüshrnisssen, »

5'. eine einmalige Uebergangsbeihilfe,
« Höhe von der Länge der Dienstzeit abhängig ist,

6. eine einmalige Umzugsentschädignng
Den vorbezeichneten Unterosffiziereii und Mannschaften soll

auf Antrag gewährt werden-:
1. ein Vorschuß bis zur vollen Höhe der Usebevgangssge-

biihrnisse und der Zulage hierzu, wenn der Zti v il-
dienstschein nicht gewählt worden, es zur Be-
gründung oder Sicherung des wirtschaftlich-en Fortkommens
nötig ist nnd die iiiitzliche Verwendung gewährleistet er-
scheint. Es besteht dadurch- die Möglichkeit, sich mit dieser
Geldsuinme eine selbständige Stelliing im frei-en Erwerbs--
leben zu schaffen.

2. eine Reichsbürgischaft zur Erleichterung der länd-
lichen Ansiedlung wenn der Ziv i l di e n stscheiii
nicht ge wählt word-en ist.

Voraussetzung für eine Bürgschaft des Reich-s ist der
Nachweis des Antragstellers, daß- er sich zur ländlichen
Ansiedluiig eignet. Das Reich bürgt bis zum doppelten
Betrage der von den betreffenden Untierosfizieren und
Mannschaften aus eigen-en Mitteln (Privatvermögen und
gewährter Vorschuß) bereitgestsellten Summe. Das Reich
erleichtert dadurch den Ausscheidsenden die Beschaffung von
Kapital zu niedrigem Zinsfuß. Der lsändlichen Aiisisedlung
wird der Erwerb einer kleinbänerlichsen Wirtschaft (Acker-
nahriin-g) gleichgestellt «

Beim Vosrliegen von Dienstbeschädigung fin-
den auf die eingangs erwähnten Unteroffiziere und Mann-
schaften außerdem die Vorschriften des Reichsversorgunigisgesetzses
(Rentengewährung, Heilbehandlung usw.) Anwendung Liegen
G e s u n d h e i t sstö r u n g e n vor, die nicht auf eine Dienst-
beschädigung zurückzuführen sind, so werden % der nach dem
Reichsversorgungsgesetz zustehen-den Beträge gewährt.

Auf Uiisteroffiziere und Maiinschafteii mit kürzer-er als vier-
jähriger Dienstzeit finden lediglich die Vorschriften des Reichs-
versorgusngsigesetzes (R-entengewährnng, Heilbehandlunsg usw.)
Anwendung

Die Hinterbliebenen- von Soldaten, deren Tod auf eine
Dienistbeschädigung zurückzuführen ist, erhalten Versorgung nach
Maßgabe des Reichsversorgungsgesetzes. Die Witwen und
Waisen von Unteroffizieren und Mannschaften, die während der
Zugehörigkeit zur Wehrmacht nach zehnjähriger Dienstzeit ge-
storben sind, erhalten Witwen- und Waisengeld nach den« Vor-
schriften, die für die Hinterbliebenen von Reichsbeamten gelten-.

Oels-, den 10. August 1927.

Veröffentlicht.

Die Ortspolizei- und Orts-behörden sowie die Landjägerei-
beamten weise ich hierauf besonders hin. Freiwilli-gen, die» in
das Heer eintreten wollen, ist von dem Jnhalt Kenntnis zu
geben-.

.
Id
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Poslizeiliche Sicherung von Veranstaltungen politischer
Organisationen

RdErl. d. Md-J. v. 5. 8. 19-27 —- 110875.
. Es hat sich in letzt-er Zeit aus Anlaß öffentlicher Veran-
staltung-en politischer Organisationen wiederholt gsezeigt,» daß
auswärtige Teilnehmer, die auf Kraftwagen oder Fahr-radern
sich« zum Versammlungsort begeben, bereits beim Anmarsch wie
auch nachher auf dem Rückmarsch von politisch-env Gegnern an--
gegriffen iind körperlich mißhandelt worden- sind. Diese be-
dauerlichen Ausschreitunsgen haben regelmäßig dort eingesetzt
oder einen besonders ernst-en Umfang angenommen, wo Polizei,
die infolge ihrer zahlen-mäßigen Beschränkungen nicht »uberall
gleichzeitig sein kann, gerade nicht zugegen war-

Jch nehm-e hieraus Veranlassung, nachdrücklichsst darauf hin-
zuweisen, daß das verfassungsmäßig-e Recht jedes Staatssbur»iers
auf freie.Meinun-gsäußerung nnd. Versammliingsfreisheit

« . Verkehr. 
«cU .

unbehinderten An- und Abmarsch einschließt, und daßs dieser
daher gleichfalls- mit allen zur Verfügung stehenden polizeilichen
Mitteln zu gewährleisten ist; Besonders bei Veranstaltung-en
größeren Umfanges, zu denen auswärtige Teilnehmer in grö-
ßerer Zahl zu erwarten sinds, werd-en die zuständigen Behörden
daher rechtzeitig auch dafür Sorge zn tragen haben, daß die
An- und Abmarschstraßen auch in weiterer Umgebung des Ver-
anstaltungsortes polizeilich so gesichert werden, daß Beläisti-
gungen und Ueberfälle auf die«an- oder abrücksenden Versamm-
lunsgsteilnehmer durch politische Gegner in möglichst weitem
Maße vorgebeiigt ist. Dabei-wird es sich in der Riegel em-
pfehlen, Landjäger- oder Schutzpolizeipostsen besonders in solchen
von der Durchfahrt berührten Ortschaften einzurichten, in denen
vorwiegend politische Gegner der Veranstaltungssteilnehmer woh-
nen· oder sich aufzuhalten pflegen.

Diese Sicherungsmaßnahinen haben sich selbstverständlich
auch gegen Aiisschreitungeu der durchfahrenden Versammlungs-
teilnehmer selbst zu richten. ·

Kommen für das hiernach zu sichernde räumliche Gebiet
mehrere Ortspolizeibezirkse in Fra-«-e, so haben die beteiligt-en
Ortspolizeibehörden die erforderli")sen Maßnahmen in gegen-
seitigem Benehmen zii treffen, die Land-rä·te und Regierungs-
priisidenten ihre zweckmäßige Durchführng zu beaufsichtigen
Bei Beteiligung mehrerer Landes-polizeibezirl?e hab-en die zu-
standigsen »Laiidiespolizeibehörden sich rechtzeitig miteinander in
Verbindung zu setzen. k '

Die Ziisamsmeustösze zwischen politischen Gegnern haben viel-
fach dadurch eines-gefährliche Form angenommen und recht be-
danerliche Folgen gezeitigt, daß beim Angrifs osder bei der Vier-
teidignng Schiißswaffen benutzt worden sind. Wien-n auch in
diesem Falle die Träger der Waffen häufig nicht im Besitze
ein-es Waffenscheins und demgemäß auch nicht befugt waren,
eine Sichußwaffe zu führen, so weise ich doch auch bei diese-r
Gelegenheit nochmals darauf hin, daß bei der Prüfung der
Voraussetzungen für die Erteilung von Waffenscheinen vor-
nehmlich an Mitglieder politischer Organisationen besondere
Sorgfalt geübt werd-en muß.

L. I. 2945. O els, den 18. August 1927.
Die Ortspolizeibehörden werd-en hiermit angewiesen, erfor-

derlichen-falls die Heranziehnng der zuständigen Landsjägerei-
beamten zur Begleitung bzw. Sicherung der An- und Abmarsch-
straßen selbständig vorzunehmen Falls die vorhanden-en Land-
jsägereibeamten nicht ausreichen, ist bei mir rechtzeitig die Kom-
inaudierunig von weiter-en Beamten zii beantragen-.

L. 1.2942. Oels-, deni 16. August 1927.

Fuhrwerks- und Radfahrverkehr.

RdEriL d. MdJ. v. 5. 8. 1927. —- II M 47 Nr. 12

Wiederholt ist bei mir darüber geklagt worden, daß der
Fnhrverkehr auf öffentlichen Wegen, insbesondere auf den
Landstraßen, durch die Nichtbeachtung der- Sstr«a«ßenverkehrsvor-
schriften den Schnellverkehr gefährde. So kann beobachtet
werden, daß Pferdsefnhrwerke, statt ganz rechts zu fahren oder-
die fiir sie angelegten sogen. Sommerwege zu benutzen, sent-
gegeutoiiimenden " oder iiberhoilenden Kraftfahrzeugent sowie
Sstraßenbahnwagen« trotz mehrfacher S-ig.nalabgabe häufig mit
unverkeniibarer Absicht zu spät aus-weichen oder rücksischtslos
die Straßenmitte iniiehalten.· Auch dies 651eichgii'I-trigifeit der
Rad-fa-hrer gegen die Verkehrsvorscl)«-riften beeinträchtigt den

Ins-besondere in der Nähe von Großistädten fahren
Radfiil)«rer einzeln oder in Triipips mitten auf der Sittraße oder
auf der falsch-en Straßenseite und wechseln oft erst im letzt-en
Augenblick zur richtigen Seite herüber.
Im Interesse- einer erhöhten Verkehrssicherheit ersuche ich

im Einvernehmen mit dem MfLDuF. auf ein-e- Besserung der
Sitraßendsisziplinhinzuwirken, und dsie Polizei-- und Lasndjäger-
beainteii anzuweisen, dsie Fiihrwsesrksleiter und Radfahrer bei
Pflichtverletznngen zu erinahnen und zu belehren. Biegen
grobe Fahrlsässigkeit oder wiederholt-c Verstöße vor, so sind sie
zu bestrafen. Ich ve«rweise hierbei auf die Ausführungen des
RdErl. v. 24. 8. 1926 —- II D 960 (MBl-iV. S. 801) über
Polizei-Strafen für Uebertretungeii.

VorsteheiideiiI Erlaß bring-e ich zur allgemeinen Kenntnis.

Die Orisbehörden ersnche ichl diesen Erlaß wiederholt in
der Orts-üblichen Weise bekannt zu geben.

Die Herren Landjäsgeresibeamten werden angewiesen alle
Uebertretniigen unnachssischtlich zur Anzeige zu- bringen.
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Beschluß.
Gemäß § 2 Absatz 4 der Landgemeindeordnung vom 3. Juli 1891 werden im Einverständnis mit den Beteiligten die Parzellen:
  

 

 

 

 

 

Nummer F l ä ch e n - Nein-
, inhalt ertrag . ..

Gemarkung bes her Bezeichnung der Lage Eigentumer

Kart.- Par- ha a qm III. l/1oo
Blatts zelle

Wilhelminenort _ » »
(Gutsbezirk) 5 ftp-; Die Kempe — 70 32 1 18 Bruckert Karoline,— geb. Przybilla,

1U6 Witwe

5 421 Siedlungsland westlichderEisenbahn — 75 49 1 18 Laske Karl, Stellenbesitzer, und Ehe-
105 im Werderhau . frau Emma, geb. Mokkroß

5 409 Desgleichen . _ 25 06 —- 39 Naabe Hermann. Weichenwärter, u.
IOZ (Ehefrau Christiane, geb. Grett

5 419 Desgleichen . .- 49 27 —- 77 Poryroslo Ferdinand, Schranken-
m; wartet, und Ehefrau Marie, geb.

· Titzmann
5 424 Desgleichen . 74 61 1 17 Bollrath Otto, Zimmermann u Ehe-

jHZ frau ·,Auguste geb. Hartmann

5 42—3 Desgleichen —- 74 ·07 1 16 Hartmaiin Hermann, Schuhmacher

105

5 sitz-L Desgleichen . —- 74 43 1 17 Müller Wilhelm, Landwirt

105

5 425 Desgleichen . —- 75 11 1 18 Morawe Karl, Landwirt

105 .

5 426 Desgleichen 1 23 31 1 93 Scholz Wilhelm, Landwirt und
105 Zimmermann

5 420 Desgleichen . —- 50 58 — 79 Senger Oskar, Arbeiter, und Ehe-
THZ frau Marta, geb. Morawe

5 418 Desgleichen . — 49 22 —- 77 Speer Wilhelm, Arbeiter
105

5 412 Desgleichen . —- 48 59 —- 76 Müller Pau1, Arbeiter, und (Ehefrau
155 . Emilie, geb Brode

5 413 Desgleichen . —- 50 —- ——— 78 Hermann Wilhelm, Schuhmach er‚u
155 (Ehefrau Martha, geb. Kusche

5 414 Desgleichen . — 49 53 -- 78 Fischer Paul, Arbeiter, und Ehefrau
10;, Anna, geb Kruppa

5 417 Desgleichen . —- 49, 63 - 78 Schmidt Anna, geb. Bergen Witwe

105

5 410 Desgleichen — 49 96 —— 78 Brode Karl, Maurer, und Ehefrau
155" · Helene, geb Laske

5 436 Desgleichen . ‚ —- 49 62 -—- 78 Brzak Franz, Landwirt

105

5 408 Desgleichen -— 24 57 — 38 Schmidt Paul, Weichenwärter

105

5 411 Desgleichen . —— 49 22 — 77 Hoffmann Paul, Arbeiter

105

5 415 Desgleichen . —- 22 26 —— 35 Plewan Max, Arbeiter

105

5 415 Desgleichen . —- 23 91 —— 37 Heiduck Wilhelm, Arbeiter

105

5 Hng Desgleichen · —- 02 75 — 04

105 .
5 407 Desgleichen . — 25 55 —- 40 Scholz Wilhelm, Weichenwärter

Eis
5 427 Zufahrtsweg . —- 64 77 —— —- Landgemeinde Baruthe

266

aus dem Gutsbezirk Wilhelminenort in den Gemeindebezirk Barutbe mit Wirkung vom 1. Juli
  

Oels, den 19. Mai 1927.

K. l. 1977.

Der Beschluß ist rechtskräftig

 
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

      
1927 umgemeindet.

Der Kreisausschuß.

Oels, den 29. Juli 1927.

J· B.: Nojahn.
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Beschluß.
Gemäß § 2 Absatz 4 der Landgemeindeordnung vom 3. Juli 1891 werden im Einverständnis mit den Beteiligten die Parzellem

 

    

 

Nummer _ Flä ch,en- Nein-
Bezeichnung der Lage inhalt ertrag G" t"

Gemarkung bec ber igen umer
_‚ u. dergl. m. ·

Kart- Par- ha a qm Tlr- 100
Blattg zelle

Notherinne 1 t35 Zusuhrweg -—— 15 5:2 -— —- Gemeinde Notherinne
6

136 » — 20 64 —- —-

T

172 „ — 8 50 __ .-

_46

133 An der Gemarkung Strehlitz —- 35 38 2 22 Form Karl, Stellenbesitzer, und Ehe-
T frau Anna, geb. EItermann

134 ‚ „ „ „ 4 06 90 31 16Ti-

147 An den Gemeindegrundstücken —- 10 36 1 63
71T

148 » » » — 37 74 5 91

"40

« k —k I- 2 45 34 17 96 Naschke Gustav, Freistellenbesitzer,
13»..1. An ber Gaum ung C reh ltz und dessen minderjährige Kinder
b Hang und Margarete

13° —- (‚1 04 6 90
_g; ,, » H ,, · y

6

149 An den Gemeindegrundstücken —- 37 46 5 87

"4"(j «

150 » » » «- 10 99 1 72
TIT) ._

129 An der Gemarkung Strehtitz 79 25 5 90 Jungchen Ernst. Freistellenbesitzer
"6

130 » » » » 1 64 81 11 84
T

145 An den Gemeindegrundstücken — 41 75 Ü 54
T)

H§ ,, ,, ,, — 6 28 —- 98
4U

- 1 1 10 57 Schikora Gottlieb, Freigärtner, und
127. An her (Semarfung Strebltg 45 o Ehefrau Anna, geb. Bischofs
ö .

128 „ „ „ „ " 99 53 7 15
T ·

151 An den Gemeindegrundstiicken — 11 21 1 76
To

152 » n n - 37 43 5 86

'40 H
195 An der Gemarkung Strehlitz 1 5 77 7 76 Heimlich August, Landwirt
-6..

106 n » n » — 89 80 5 17

T

143 An den Gemeindegtundstiicken — 1 49 — 23

"210
144 „ „ „ — 46 35 7 26

‘40 _

Am Manketwi er We e —- 33 67 1 23 Bartsch Wilhelm, Freigärtner, und
1254. 15 g Ehefrau Mathilde, geb. Lichtenau
ö         
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Flächen- Nein-
inhalt ertrag

Eigentümer

ha a qm Tlr.1100

 

Nummer B i'd b L

Gemarkung b b ezel JUUUg er alle

es er 11 dergl. m.
Kart- Par-
Blatts geile

Notherinne - . — 1 141 Am Manierwitzer Wege
4U

1:12 An den Gemeindegrundstücken
40

176 Am Dorfwege
57    

— 24 21 3 68 Bartsch Wilhelm, Freigiirtner, nnd
Ehefrau Mathilde, geb. Lichtenau

—-83——13

—- 16 611 3U      
aus dem Gutsbezirk Rotherinne in den Gemeindebezirk Notherinne mit Wirkung vom 1. Juli 1927 umgemeindet.

Oele-, den 19. Mai 1927. Der Kreisausfchufz.

Oels, den 29. Juli 1927.

er Borsitzende des Kreisausschuffes. J· V.: Nojahn

K. 1. 2288.

Der Beschluß ist rechtskräftig D

« - Warnungstafelu für den Kraftfahrzeugverkehr.

RdErL d. J;lifLDuF., d. MfHuG. u. d. MdJ. v. 25. 7. 1927
—- l 6840, V 9546 u. II M 31 Nr. 49 V.

, Der RBM. hat unter Aufhebung der Bd. v. 25. 4. 1925
tRGBL I 6. 51) die Aufstellung von Warnungstafelu für den
straftfahrzeugverkehr durch die mit Zustimmung des Reichs-
rats erlassene Sid. v. 8. 7. 1927 (RGBl. I S.177) neu geregelt.

Zur Ausführung dieser Bd. bestimmen wir auf-Grund des
§ 7 der Bd. hierdurch folgendes:

1. Bezüglich der Bestimmung der dem Durchgangsverkehr
dienenden Wegeftreeken behält es bei den Anordnungen des Rd.-
Erl. v. 15. 1. 1926 (MBliB. S. 61.) sein Bewenden, wonach
die Bestimmung dieser Wegestreckeu den Oberpräsidenten im
Regierungsbezirk Sigmariugeu dem Regierungspräsidenten
obliegt. Wir nehmen au, daß inzwischen die dem Durchgangs-
verkehr dienenden Wegestrecken von deu Oberpräsidenten end-
gültig festgestellt worden sind.

2. Ebenso verbleibt es bezüglich der Auswahl der gefähr-
lichen und durch Warnungstafelu zu kennzeichneudeu Stellen
bei der Bestimmung der Nr. 4 des RdErl., wonach diese Aus-
wahl von den Wegepolizeibehörden vorzunehmen ist. Auch be-
züglich der Anhörung vou Sachverständigen bleiben die Aus-
führungen des s3156er. v. 15. 1. 1926 in Geltung. Zu beachten
ist, daß durch die neue Bd. bei der Aufstellung von Warnungs-
tafelu zur Kennzeichnung von Eise1«1bahnübergängen die Anhö-
rung der zuständigen Eisenbalmverwaltuug vorgeschrieben ist.
Danach ist in Zukunft zu verfahren "

3. Die im F 3 der Bd. vorgesehenen Zeichen unterscheiden
sich vou deu bisher üblichen durch Form und Farbe. Die Wahl
der dreieckigen statt der runden Form beruht auf internationa-
len Bereiubaruugen Die Farbenzufammenstellung rot-weiß
ist gewählt worden, weil diese Zusammenstellung sich bei Ber-
sucheu unter verschiedenen Belenchtungsverhältuissen und bei
verschiedenem Hintergrund als am besten sichtbar erwiesen hat.
Unter der Biezeichsnung ,,sig-nalrot« ist das von der Deutschen
Reichsbahngesellfchaft für Signaleiurichtuugen benutzte Rot zu
verstehen

Zu beachten ist, daß die neue Bd. verschiedene Zeichen für
bewachte und unbewachte Eisenbahuübergänge vorsieht und für
gefährliche Stellen anderer Art, als die international festgesetz-
ten, ein neues Zeichen, ein Ausrufungszeichen, einführt. Die-
ses Zeichen wird insbesondere zur Kennzeichnuug von abschüf-
figeu Stellen, vou Wegeeugeu sowie zur Kennzeichnung vou
Bauarbeiten, von Wildparkgattern n. dergl. Verwendung fin-
den können

Von der Einführung von Warnungstafelu, die auffallendes
Scheinwerferlicht reflektieren, ist zunächst noch abgesehen, da
weitere Erfahrungen damit abgewartet werden sollen Für
eine allgemeine Einführung folcherTafelu wird auch kaum
ein Bedürfnis vorhanden sein ' Es wird jedoch schon jetzt emp-
fohlen, an besonders gefährlichen Stellen, namentlich an Eisen-
bahnübergäugen, an denen die Gefahrzeicheu erfahrungsgemäß
leicht übersehen werden, Tafeln mit reflektierendem Licht auf-
zustellen *7 7ms

4.An« der Aufstellung der Kennzeichen im rechten Winkel
zur Fahrtrichtung und auf der rechten Seite des Weges ist in
der Bd. grundsätzlich festgehalten Dagegen ist bezüglich der  

Entfernung der Aufstellung der Warnungstafelu vor der ge-
fährlichen Stelle ein größerer Spielraum gelassen, indem die
Aufstellung etwa 150——250 Meter vor gefährlichen Stellen zu-
gelassen ist. Auf die Bestimmung, wonach bei Aufstellung der
Tafeln in erheblich geringerer Entfernung als 150 Meter vor
der gefährlichen Stelle die Entfernung auf einer weißen, miter-
halb des Dreiecks auzubringendeu rechteckigen Tafel als schwarze
Zahl angegeben werden muß, ist besonders zu achten Für die
Pfosten ist die weiße Grundfarbe vorgesehen, farbige Otter-
strcifen sind zugelassen Hiervon ist- Gebrauch zu machen-; die
Pfosten sind demnach mit schwarzen, spiralformig gewundenen
Querstreifeu zu versehen

5. Falls die Aufstellung von Warmingstafelu innerhalb
geschlosseuer Ortsteile notwendig ist, so find hierfür die im
§ 5 der Bd. zugelassenen kleineren Abmessungen der Tafeln zu
wählen --

. Durch § 6 der Bd. wird die Anbringng von geschäft-
lichen Anpreisuugen an den Warnungstafelu verboten Hier-.
nach ist nicht mehr damit zu rechnen, daß die Automobilklubs
die Warnungstafelu unentgeltlich zur Verfügung stellen kön-
nen Die Wegeunterhaltuugspflichtigen werden daher die Ta-
feln selbst zu beschaffen haben Bezüglich der Kostenverbleibt
es bei den Bestimmungen des RdErl. v. 15. 1. 1926 zu 9, wo-
nach die Kosten von den Wegeuuterhaltuugspflichtigeu zu tra-
gen siud. In diesem Sinne hat inzwischen auch das Reichs-
gericht entschieden (MBli-B. 1927 6. 381).

Um den Herstellern der Warnungstafelu maßstäbliche Zeich-
uungeu in natürlicher Größe zur Verfügung stellen zu können,
hat der RVM. der Reichsdruckerei entsprechende Zeichnungeu
zur Vserviselsältigtmg übergeben Die Reichsbruclerei wir-d je
6 farbige Muster für große Tafeln (ä 3) und für kleine Tafeln
(ä 5), im ganzen also 12 Blätter herstellen, die vom Verlag
der Reichsdruckerei, Berlin SW 68, Oranienstraße 91, bezo-
gen werden können Der Preis wird etwa 1 RM. für ein
großes Blatt und 60 RPfg für ein kleines Blatt betragen
Die 12 Blätter werden mithin zusammen etwa 1() RM. kosten
Etwaige Bestellungen sind der Reichsdruckerei baldigst zu über-
mitteln, damit diese möglichst bald einen Ueberbliek über den
Bedarf erhält. Die Wegeuuterhaltungspflichtigeu find gege-
benenfalls hierauf hinzuweisen

7. Da die Bd. erst am 1. 9. 1927 in Kraft tritt, so können
bis dahin noch Tafeln alter Art, und zwar auch solche mit Re-
klame, aufgestellt werden Um jedoch möglichst bald zu einer
einheitlichen Kennzeichuung der gefährlichen Stellen zu gelau-
gen, empfiehlt es sich, Tafeln alter Art nur noch an solchen
Stellen aufzustellen, wo die Aufstellung wegen Gefahr im Ver-
zuge drängt. Im übrigen ist die Beschaffung der neuen Tafeln
so zu beschleunigen daß die Aufstellung an den Stellen, wo
noch keine Tafeln stehen, unverzüglich am 1. 9. 1927 beginnen
uud in tunlichst kurzer Zeit durchgeführt werden kann Die jetzt
stehenden und die etwa noch bis zum 1. 9. 1927 zur Aufstel-
lung gelaugeuden Tafeln alter Art können nach der Bd. bis
zum 31. 12. 1930 stehen bleiben, auch die Reklmueinschriften
an den vorhandenen Tafeln alter Art sind bis dahin zu be-
la en

ss8. Wir machen nochmals darauf aufmerksam, daß nach der
oben erwähnten Entscheidung des Reichsgerichts die Pol-Be-
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hörden neben den Wegeunterhaltuugspflichtigen für das Feh-
len der Tafeln bei Unglücksfällen haftbar gemacht werden kön-
nen Wir machen daher den Wegebaupolizeibehörden beson-
ders zur-TPflicht, für baldige Durchführung der Bd. Sorge zu
tragen. Auch späterhin ist durch regelmäßige, alljährlich etwa
einmal vorzunehmende gelegentliehe Kontrollen die Durchfüh-
rung der Vd. sicherzustellen. Wir behalten uns vor, Bericht
darüber einzufordern

L. 1.2880. Oels, den 10. August 1927.
Abdruck des vorstehenden Erlasses bringe ich den Ortspoli-

zeibehörden des Kreises zur Kenntnis und Beachtung. Jch weise
besonders auf Ziffer 6, 7 und 8 des vorstehenden Erlasses hin
und ersuche für beschleunigte Aufstellung der Warnungstafeln
Sorge zu tragen. Zum 1. Oktober D. 3. ersuche ich mir zu be-
richten, daß dienoch fehlenden Warnuugstaseln zur Aufstellung
gelangt sind. Die Anschaffuug der unter Ziff 6 Abs. 2 des Er-
lasfes angegebenen Mustertafeln wird empfohlen und ersuche
ich die Bestellungeir direkt bei der Reichsdruckerei in Berlin
vorzunehmen

Oe ls—, den 18. August 1927.

Drahtverlchr mit der Kriminalpolizei.
RdErl. d. Mde v.3.8. 1927 — IICII27/44. 27.

Um Verzögerungen in der Zustellung von Drahtungen zu
V-·ermeiden, ist als Anschrift stets das Wort ,,Kriminalpolizei«
(nicht Die Abkürzung ,,Kripo«) zu vert-.venden

Vorstehenden Erlaß briinge ich den Ortspolizeibehörden zur
Kenntnis unD Bea·.chtuug

K.I. 4168. O els, den 18. August 1927.

Anmeldung von Bullen, Ebern und Ziegenbiicken

zur Herbstkörung

Unter Hinweis auf
a) die Polizeiverordnung über die Körung von Zuchtbullen

vom 25. Januar 1923 —- Kreisbl. 19236S. 67/68 ——,
h) Die Polizeiverordnung über die Körung von Zuchtebsern

vom 3 Mai 1923 — Kreisb·.l6.139 -—,
e) die Polizeiverordnung über die Körung von Ziegen-böcken

vom 11. Juli 1927 — Amtsbl. 6. 276 ff.-
bringe ich hiermit zur Kenntnis, daß voraussichtlich im Sep-
tembster dieses Jahres eine Herbstkörung stattfinden wird.

Die Magistrate, Gemeinde- und Gutsspvorstände forderse ich
hiermit auf, Die Besitzer von ungekörten Bullen, Ebern uind
Ziegenböcken hierauf hinzuweisen und die Tiere, welchie zum
Decken fremder Kühe und Kalben, Sau-sen und Ziegen benutzt
werden sollen, mir bis zum 1. September d. J. zur Körung
anzumelden. Die Mustierungssorte und Körtermine werde ich
rechtzeitig bekanntmachen.

Bei dieser Gelegenheit nehme ich Veranlassung, darauf hin-
zuweisen, daß, falls genügend gekörte Tiere nicht vorhanden sind,
die Gemeinden verpflichtet sind, eine entsprechende Anzahl von
Bullen (vergl. Gesetz vom 19. August 1897 (GS. 6. 393 ———,
betr. Verpflichtng der Gemeinden zur Bullenhaltung) und
Zieigenböcken (ver.gl Gesetz vom 14. Dezember 1920 — Kreisb.l
1923 6. 96/97 -——, betr. Verpflichtung der Gemeinden zur
Haltung von Zigenböcken) anzuschaffen und zu unterhalten
Hierbei ist von dem Grundsatz auszugehen, daß für jedes an-
gefangene und volle Hundert deckfähiger Kühe und Kalben ein
gekörter Bulle und für je 80 deckt-fähige Ziegen ein gekörter
Ziegenbock vorhanden sein muß.

Der Borsitzende des Kreisausschufses.
3. 23.-: Rojahn.

O els, den 16. August 1927.

Seuchenbeliimpfung
Die Ortspolizeibehörden weise ich erneut darauf hin, daß

mir von jedem Seuchensalh insbesondere bei Tollwutfällen, so-
fort evtl. telephonisch Kenntnis zu geben ist.

L. I. 2634. Oels, deni 18. August 1927.

Erleichterung bei der Bekämpfung von Maul- und Klauen-
fenche.

3111 Reichsministerium des 3nnern haben eingehende Er-7
örterungen über ewaige Aenderungen der in den Ausführungs-
vorschriften des Viehseuehengesetzes zum Schutze gegen die
Maul- unD Klauensieuehe getroffenen Bestimmungen stattge-

L. 1.2944.

 

g.

L. I. 2912.  

funDen, Die zu dem Ergebnisse geführt haben, daß folgende
Erleichterungen bei der Maul- und Klauenseuchebekämpfung gie-
wahrt werden können:

1. Jm Seuchengehöft können sofort nach Abheilung der
Seuche und Abnahme der Eeßin’feftion folgende Ausnahme-
genehmigungen von den Bestimmungen in sitz-Z BAVG. er-
teilt werden:
a) Die Milch kann in den freien Verkehr gegeben werden,

dabei ist aber darauf zu achten aß die Kannen und Milch-
tragen-, sowie das Schuhwerk des Fuhrpersonals bis zur
Aufhebung der Sperrmaßnahmen desinfiziert ro-.erd·en
Das Schlachtvieh kann ohne Beschränkungen zum Handel
auf öffentlichen Stehlachtviehhöfen zugelassen werden, nach
dem es unmittelbar vor dem Abtransport nach sorgfältiger
Reinigung De1 Haut von Schmutz 1111D nach Ausschneiden
Der Klauen mit Sulfoliquid desinfiziert wurde. Die
Uebersühsrung auf die Sschlachthsöfe ist zu überwachen-. Die
Veterinärbehörden der Empfangsosrte sind zu verständigen
Sie sind nausrentlich darüber aufzuklären, daß etwaige
Useberblseibfel von Maul- und Klauseucheesrkrankungen kein
Anlaß zur Beanstandung der Tier-e ein Dürfen.
Ebenso ist die Ueberfiihrunsg des 6 )lach«tviehs in öffent-
liche und private Schlachthäuser mit der einzigen Be-
schränkung der Uebesrwaehung des Trsansportes der Diere
zuzulassen.

d) Die Arbeitsrinder können nach Desinfektion mit Sulfo-
liquid wie bei 1b zur Feld-arbesit zugelassen wer-den.

e) Nachd Desinfektion der Tiere mit Sulfoliquid kann weiter-
hin der Weidegang gestaitttet werden. Dabei ist es wün-
schenswert-, daß dies Tiere möglichst nach Verlassen des

2Staslles Tag und Nacht auf der Weide verbleiben
2. 3m Sperrbezirk (ä 163 AV.) sind folgende Erleichterun-

gen zulässig:
a) Für die unter Jmpfschutz stehenden Viehbestände können

der Weidegang, die Feldarbeit und das Deckgeschäft inner-
halb der Feldmark zugelassen werden.

h) Ebenso ist für Dic unter Jniipfschutz stehenden Vieh-bestände
die Aussuhr von Schlachtviieh unter den unter 1-b und c
angegebenen Bedingungen zulässig

3. Die in § 168 AB. vorgesehenen Maßnahmen können
mit Ausnahme De'r unter § 1689 für Molkereien getroffenen
Vorschriften auf das Ssperr- und Beobachtungsgebiet beschränkt
werden. Diese Erleichterungen gelten für gefährdete Nutz-
vise·hmärkte, 23ieI)I-1'he'rfteigerungee11 und Tierschauen jedoch nur-
Dann, wenn Diefe unter JUinpfschutz gestellt wurden.

4. Auf behördliche Anor.dnung unter Impffchutz gestelltes
Handeslssviesh ist nach Möglichkeit von den Untersuchungen bei
geifx Ent- und Verladung oder von Quarantänevorschriften zu
e reien.
Die vorstehenden Erleichterungen soll-en vorerst versuchs-

weise unter Abstandnahime von seiner Aesniderung der Aus-
siihrungsvorsschriftien zum Viehseuchengesetz zugelassen werden.

Indem ich vorstehend-e Bestimmungen hiermit zur- Kennt-,
nis der Viehbelsitzer bringe, bemerke ich daß- sich der Regie-
rungspräsident Die Entscheidung darüber vorbehalten hat, in
wssselchen Fällen Erleichterungen, wie unter 1a bis e, 2a bis b,
3 unld 4 angegehen, zugelassen werden können-. Derartige An-
träge sind bei dem Herrn Veterinärrat anzubringen

b)

W. 5818 II. Oe Is, den 18. August 1927.

Wiederholungslehrgang für Hebammen.
Zum Wiedierholungslehrgang bei der Provinzial-Hebammene

lehranstalt in Bireslau in der Zeit vom 17. August bis 6. Sep-
tember 1927 sind einberufen Die Hebammen:

Fis cher--Klein--Ellguth (Vertretung erfolgt durch die
Hebamme G r uhn- Oelss)·,

Krüger- Mühlwitz (Vertretung erfolgt durch die Heb-
amme Lan d- Pontwitz).

Der Vorfitzende des Kreisausschusfes.

3. 23.: Rojahn

L. I. 2763. Oels, den 2·8. Juli 192i.7

Auf die in Nr. 20 des Regierwungsamtsblattes Seite 261 er-
slchienene Polizeivesrordnung des Herrn Oberpräsidenten vom
d. M. —- 0. P. I. H. 1009 —- und Die anschließende Bekannt-

machung gleichen Datums, betr. den Verkehr mit Mineralölen,
wird Pur gefl. Kenntnis und Beachtung hiermit besonders hin-
gewie en
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Als Sachverständige im Sinne des § 9 Abs. 3 der Mineral-
öl-Verbehrsverordn-ung sisnd die Ingenieure des Schxlesischen Ver-
eins zur Ueberwaichung von Dampfkesselnl anzuerkennen-. Fer-
ner hält es der Herr Regierungspräsident im« Ein-vernehmen- mit
den Herren Gewerberäten für zweckmäßig, daß auch die- nach
§ 17 Abs. 4 vorgeschriebene Prüfung der bereit-s in Betrieb
befindlichen Straßentankwagen von den Jngenieuren des ge-
nannt-en Dampfkesselüberwachusngsvereins vorgenommen wird.

L. I. 2900. O els, den« 16. August 1927.

Auf die im Stück 31 Seite 279 des Regierungs-Amtsblattes
veröffentlichte Polizseiverordnunsg vom 19. Juli 1927 über die
Lagerung von Amsmionsalpeter sowie amsmonsalpeterhaltigen
Mischsalzen und· Gemengens mache ich hierdurch aufmerksam.  

L. 1.2953. Oels, den 16. August 1927.

Kriegerdenkxmiiler.
Die Orts- und Ortspolizeibehörden des Kreises mache ich

erneut auf die über die Anlage von Kriegerdenkmälern pp. am
16. Mai und 15. August 1924 — KreisbL S, 125 und 183 —-
ergangenen Bestimmungen aufmerksam und ersuche um deren
genaue Beachtung.

L. I. 2952. Oel-s, den« 16. August 1927.

Ausglrabungsgesetz
Die Orts- und Ortspolizeibehörden verweise ich erneut auf

die Ausführungen meiner Bekanntmachung vom 29. Februar
1924 —- Kreisbl. S. 49

Der Landrat

J. V.: Schulz.

Bekanntmachungen

Stron n, den 18. August 1927.

Die lRotlaufseuche unter dem Schweine-bestande des- Ren-ten-
empfängers Richard Ksunze in Guthasve ist erloschen. Des-
infektion ist ausgeführt, und die verhängte Stallsperre wird
hiermit aufgehoben

Der Amtsvorsteher.
P. W e g e n e r.
 

Dobrischau, den 9. August 1927.

Bekanntmachung.
Die Dorfstraße in Jäntschsdorx wird wegen Pfla terungs-

arbeiten voms 1«0. August bis 15. c--eptember von der chmiede
bis ur Wirtschaft des- Herrn Wa lls te i n. für jeglichen- Fuhr-
wer sverkehr gesperrt. Von der Richtung Jackschönau gelangen
Fuhrwerke über die Ober-mühte nach Jänitschdorf

Der Amtsvorstehen
Dr. S ch ü tz.

 

Osber-Mii«hlatschütz, den 9. August 1927.

Straßensperrung.
Wegen chausseemäßigem Ausbau der Straße Mühlat chütz»—

Klein-Mü«hlatsch"üstz wird diese vom 10. August- 1927 bis auf
weiteres gesperrt-.

Der Durchgangsverkehr wivd auf den- Umweg von Minten
-—R-odeland sverwiesen

Der Amtsvorsteher.
Horn.

Kors chlitz, den- 15. August 1927.

Der Rsoitlauf unter dem Schswarzvieshbestande des Gutsbe-
sitzers Karl Jaskiol a I in Korschlitz ist-. erloschen. Die
Sperre ist aufgehoben

Der Amtsvotsteher.
Martin.

Kras ch en, den 16. August 1927.

Unter dem Schweinebestande des Gutsbesitzer-s Richard
Dziallass in Kraschen ist. Rotlaus ausgebrochen

Sperre ist angeordnet.

Der Amtsvorfteher.
Wiehl.  

anderer Behörden.

Wab nitz, den« 17. August 1927.

Unter dem Schweinebestande des Lohngärtnerss Kas tnser
und des- Sstellensbiesitzers J er chel ins Nasuke ist Rotban aus-
gebrochen.

Stallsperre ist angeordnet.

Der Amtsvorsteher.
J. V.: JercheL

Buchwald, den 14. August 192-7.

Bei dem Arbeiter- Sta ni slau ski in Neudosrf bei Bern-
stadt ist Rot-laus ausgebrochen Stallsperre ist angeordnet.

Der Amtsvorsteher.
Kinast

 

-s
«- i.

Bsuchwald, den 14. August 1927.

Die Riotlau euch-e bei der Gutsbesitzer-in Karosline Hen-
s chel ist erlos en. Der Stall ist desinfiziert, und die Stall-
sperre wir-d hier-mit aufgehoben.

Der Amtsvorsteher.
Kinast
W

Krietern, den 16. August 1927.

Wetterbericht des Meteorologiskhen Observatorimns Krietern
bei Wes-lara

(Oeffentlicher Wetterdienst für Schl«esien.)

Nachdrucb auch mit Quellenangabe verboten.

Hinter den Störungen der 39. Familie sind büthlere mari-
time Luftmassens in Schlesien eingedrungen und habenl in der
vergangenen Woche (7. bis 13. 8.) bei wechseln-der Bewölkung
zu zahlreichen Gewitterschauern geführt, die lokal zum Teil
recht starke Niederschläge brachten-. So meldet- Rosenberg OS.
am 11. 8. nahezu 100 l/qm. Während die Temperaturen nachts
erheblich niedriger als in- der Vorwoche lagen-, wurden tags-
über mehrfach 25 Grad erreicht. Ausch in der kommenden Woche
(14. bis 20. 8.) haben wir mit ziemlich unbestäsndiger Witte-
rung zu rechnen-. Feuchte Westluftmassen werden bei wechselnd
bewölsktem und tagsüber nur mäßig warmem Wetter häufige
Schauer und zum· Teil- Gsewitter shervorrusens, »die lokal von
recht starken Gewittern begleitet sein können. Nach einer vor-
über-gehenden Beruhigung mit Aufheisterungi gegen- Ende dieser
Woche dürfte auch in der kommen-den Woche (21. bis 27. 8.)
usnsbeständiges Wetter herrschen-. Es besteht sogar die Gefahr,
daß nach Mitte der Woche landregenä«hn:liche Niederschsläsge bei
ziemlich unfreundlicher Witterunng niedergehen können-.
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Suche in hiesiger Gegend ein

Landbaus
in größerem Dorf zu pachten, wo sich ein Gemischt- und
Kolonialwarengefchäft errichten laßt. Angebote unt I. R.
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